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Verordnung ,
die Beitreibung der auf dem öffentlichen Rechte beruhenden Schuldigkeiten

an die Staats⸗Steuer⸗ und Zollkaſſen betreffend .

Friedrich , von Gottes Gnaden Großherzog von Baden ,
Herzog von Zähringen .

Da es angemeſſen erſcheint , die zur Zeit in mehreren Verordnungen zerſtreuten Vorſchriften über Bei⸗

treibung der auf dem öffentlichen Rechte beruhenden Schuldigkeiten an die Staats - Steuer⸗ und Zollkaſſen in

eine Verordnung zuſammen zu faſſen , auch in verſchiedenen Beziehungen theils abzuändern und theils zu

vervollſtändigen , ſowie durch Aufhebung der Perſonalexekution dte Koſten des Beitreibungsverfahrens zu ver⸗

mindern , ſo ſehen Wir Uns veranlaßt , auf den Antrag Unſeres Finanzminiſteriums — unter Aufhebung

der gedachten Verordnungen, namentlich der Steuererekutionsordnung vom 8. Juli 1817 , dann der höchſten

Verordnungen vom 13 . Dezember 1827 über die erweiterte . Erekutionsbefugniß der Obereinnehmereien , vom

15 . November 1832 über Erſtreckung der Steuerexekutionsordnung auf indirekte Steuern und vom 20 . März

1834 , ſoweit dieſelbe die Erſtreckung der Steuerexekutionsordnung auf Stempel , Taxen , Sporteln und Strafen

zum Gegenſtand hat — zu verfügen , was folgt :

Erſter Abſchnitt .

Allgemeine Beſtimmungen .
i § . 1 .

Als auf dem öffentlichen Rechte beruhende Sch huldigkeiten an die Staats⸗Steuer⸗ und Zollkaſſen a
1. bezüglich der an die Steuerkaſſen

3u
entrichtenden Schuldigkeiten :

die direkten Steuern ,

die indirekten Steuern ,
z

dte Juſtiz - und Polizeigefälle ACE Der pon Gerichts⸗ und anA erkannten Oeldfrafen,
die Forſtgerichtsgefälle ,

die Steuerſtrafgefälle ſammt dem Erſatze von Unterſuchungs⸗ und Straferſtehungskoſten in Steuer -

ſtraffachen;
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2. bezüglich der an die Zollkaſſen zu ntegenben Beträge :
die Zölle ,

die Zollſtrafgefälle ſammt dem Erſatze von Unterſuchungs⸗ nò Sitafestebungstofen
in Zoll⸗

ſtrafſachen ; `

3. überhaupt —

irgend ſonſtige nicht aus Brioattechtstkeln fießende der Staats - Steuer - und Zoll⸗

kaſſen .
D

Den auf dem öffentlichen Rehte beruhenden Forderungen der Staats - Steuer - und Zollkaſſen werden die

durch Vermittlung der Ortsſteuererheber und Bezirksſteuerkaſſen ( Obereinnehmereien und Hauptſteuerämter )
von den Häuſerbeſitzern an die Gebäudebrandverſicherungsanſtalt zu leiſtenden Brandverſicherungsumlagen und

die in gleicher Weiſe von Pferdebeſitzern an die Landesgeſtütskaſſe zu earmer Fohlengelder gleich behandelt .

A

Bei allen dieſen Forderungen ( §§. 14 und 2) —ein Theil der Klaſſenſteuerbezüge und der indirekten

Steuern , fo wie die Zölle ausgenommen ( F . 21 , 22 , 56 ) — muğ dem Pfiihtigen über den Betrag feiner

Schuldigkeit ein Forderungszettel zugeſtellt werden , und er iſt , wo es dieſer Zuſtellung bedarf , nur zu zahlen

ſchuldig , wenn bei alsbald fülligen Beträgen ſeit der Zuſtellung des Forderungszettels mindeſtens acht Tage
umlaufen , und wenn bei ſpäter fälligen Beträgen die Verfalltermine eingetreten ſind .

Der Forderungszettel iſt der Regel nach vom Erheber — dem Ortsſteuererheber ,falls dieſer den Einzug

zu beſorgen hat, ſonſt von der damit beauftragten Staats - Steuer - oder Zollkaſſe — auszufertigen . Gr hat

den Betreff und den Betrag der Schuld , auch , wenn ſolche nicht alsbald verfallen iſt , die Verfalltermine und

den auf jeden derſelben zu entrichtenden Theil der Schuld anzugeben , endlich — wenn dieſe ſich , wie bei der

Grund⸗, Häuſer - und Gewerb⸗ , der Kapital⸗ und Klaſſenſteuer , nach dem Steuerkapital , oder wie bei der

Brandverſicherungsumlage nach dem Brandverſicherungsanſchlage richtet — das Steuerkapital, beziehungsweiſe

den Brandverſicherungsanſchlag , und die Anzahl der Kreuzer , welche von je hundert Gulden dieſes Kapitals

oder Anſchlags zu erheben ſind , anzuzeigen . :

i
§. 4.

Bet in Terminen fälligen Schuldigkeiten ſteht jedem Schuldner frei , por den einzelnen Verfallterminen

zu zahlen , jedoch erſt , nachdem er ſeinen Forderungszettel empfangen hat .

Bei Schuldigkeiten , die — wie jene der Grund - , Häuſer - und Gewerbſteuer — Jahr für Jahr ein⸗

treten , ſind Vorauszahlungen auf
e

ein künftiges Jahr bei Vermeidung doppelter e verboten, :

No

Der Schuldner fann , um fih zu t daß der Erheber nicht mehr fordere , als ihm zu erheben

befohlen iſt , überall da , wo der Betrag der Schuld nicht vom Erheber ſelbſt , ſondern von der demſelben vor⸗

geſetzten Beh örde feſtgeſtellt oder gutgeheißen werden muß , die Einſicht der Einzugsliſte ( des Einzugsregiſters )
oder in Ermangelung einer ſolchen der beſonderen Weiſung verlangen , welche dem Erheber von ar vorgefegten

Behörde zum Zwecke des Einzugs zugekommen iſt .

Zeigt ſich dabei ein Unterſchied in der Angabe der Schuld zwiſchen der Einzugsliſte ier betreffenden

Weiſung und dem Forderungszettel , ſo muß letzterer vom Erheber ſogleich berthtigt werden .

Ergibt ſich , daß die Schuld in der Einzugsliſte oder Weiſung offenbar zu hoch berechnet iſt ,

TA
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ſo hat der Erheber das irrig zu viel Berechnete vorläufig und bis auf nähere Verfügung der vorgeſetzten Behörde

im Ausſtand zu belaſſen .

ç 6- ;

Mndere als die im §. 5 erwähnten Anftände gegen die Forderung überhaupt oder gegen die Höhe der -

ſelben hemmen die geordnete Beitreibung nicht , ſoweit nicht einer der Fälle vorliegt , in welchen der Erheber

nach den §§. 14 und 16 zu einſtweiliger Ausſtandsbewilligung ermächtigt iſt , oder in einem einzelnen Falle

von der vorgeſetzten Behörde eine ſolche Ermächtigung in beſonderer ſchriftlicher Weiſung ertheilt wird .

Wo hiernach vorliegender Einwendungen ungeachtet mit dem Einzuge nicht eingehalten werden darf ,

wird , falls die Einwendungen ſpäter von der
fompetenten Behörde als gegründet erfannt werden , bag inzwiſchen

etwa zu viel Geleiſtete wieder erſetzt .

Der Erheber hält ſich überall an den , welchen die Einzugsliſte oder die betreffende beſondere Weiſung

als Schuldner bezeichnet , ohne Rückſicht auf etwaige Vereinbarungen , welche dieſer der Zahlung wegen mit

Dritten ai hat .

§. 8.

Iſt ein Schuldner mit Tod abgegangen , ſo iſt die Forderung an deſſen Verlaſſenſchaftsmaſſe aD, wo

dieſe ſchon vertheilt iſt , an die einzelnen Erben je nach Verhältniß ihrer Antheile an der Verlaſſenſchaft zu

richten. Wo nöthig , iſt die
Wheilüng bensds

um Auskunft und
Rerevirfung nzugkehen.

9:

Iſt ein Schuldner in Gant gekommen , ſo ſind ſämmtliche , dem Erheber zum Einzug übervieſene For⸗

derungsbeträge an denſelben , die auf ſpätere Termine verfallenden nicht ausgenommen , in der Gant alsbald

anzumelden und iſt für die betreffenden Forderungen nicht nur das geſetzliche Vorzugsrecht ( Landrecht ,

Satz 2098 , a, I ; 2t0t , a, b52218 , a, 1) anzuſprechen , ſondern auch beim Gantrichter zu beantragen , daß

die angemeldeten Beträge nach Landrechtſatz 2218 , a, 1 und der Prozeßordnung §. 805 aus den erſt eingehenden

Geldern werden .

8 105

Der Erheber iſt verpflichtet , jede Zahlung auf der Stelle nicht nur dem Zahlenden zu OALE
ſondern auch , wo auf Einzugsregiſter erhoben wird , in das Einzugsregiſter einzutragen .

Ein Schuldner , der ſich den Empfang der von ihm geleiſteten Zahlung nicht beſcheinigen läßt , hat es

ſich ſelbſt auau feeipen, wenn er ſpäter zu pomat Zahlung angehalten werden folte .
:

- ;

;

Zweiter Abſ⸗chnitt.

Ueber Beitreibung der auf dem öffentlichen Rechte beruhenden Leiſtungen
an die Steuerkaſſen .

I . Von Anforderung dieſer Leiſtungen und den Einwendungen hiergegen .

1. In Bezug auf die Grund⸗ , Häuſer⸗ und Gewerbſteuer ſammt Zuſatzſteuern .

9

Die Laufende , D. t je das Steuerjahr , in welchem fie erhoben wird , betreffende , Grund⸗ , Häuſer⸗
und Gewerbſteuer ſammt den Zuſatzſteuern , die mit derſelben eingezogen werden ( Beförſterungsſteuer , Flußbau⸗

7
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beitrag „ Dammbaubeitrag , Accisaverſum der Weinhändler ) , wird jedem Steuerpflichtigen in einer Summe

gefordert . Der Jahresbetrag der Schuld zerfällt in zwölf Theile , wovon je zwei den 1. Dezember, 1. Januar

und 1 . Februar , 1. Jüli , 1. Auguſt und 1. September fällig ſind und längſtens bis zum 14 . des betreffenden

Monats bezahlt werden müſſen .

Was an der laufenden Steuer eines Jahres der Beitreibung ungeachtet am Schluſſe dieſes Jahres im

Rückſtande bleibt , wird im folgenden Jahr als Steuerrückſtand in Anforderung gebracht . Ebenſo der

noch unbezahlte Reſt von Steuerrückſtänden früherer Jahre . Steuerrückſtände ſind nicht in Terminen , ſondern

ſogleich zu berichtigen . i
a

Eine Steuerſchuld , welche erſt — nah Abſchluß des Steuerregiſters ( der Steuereinzugsliſte ) feſtgeſtellt

worden iſt , wird als Steuernachtrag gefordert . Steuernachträge ſind alsbald fällig .

§. 12 .

Die Verrechnungen von Mitgliedern der Großherzoglichen Familie , von fremden Staaten und Souve⸗

ränen , von Standes - und Grundherren und von kirchlichen Central - und Bezirksfonds , auch die Pfarr - und

Schuldienſte haben ihre Steuerſchuld unmittelbar an die⸗Steuerkaſſe des Bezirks , d. i. die betreffende Ober -

einnehmerei oder das betreffende Hauptſteueramt , alle übrigen Steuerpflichtigen dagegen an den der Bezirks⸗

ſteuerkaſſe untergebenen Ortsſteuererheber zu berichtigen.
e a :

Will ſich ein Steuerpflichtiger überzeugen , ob das Steuerkapital , von welchem ihm nach dem Einzugs⸗

regiſter die laufende Steuer berechnet wurde , aus dem Generalkataſter in das Einzugsregiſter und aus den

Steuerzetteln in das Generalkataſter richtig übertragen und in den Steuerzetteln richtig berechnet iſt , ſo kann

er gegen die geordnete Gebühr Einſicht des Generalkataſters oder einen ſeine Steuerkapitalien betreffenden

Auszug aus demſelben und Abſchrift ſeiner Steuerzettel verlangen .
a

!
; §. 14 . 5

Findet er , daß das Steuerkapital aus dem Generalkataſter in das Einzugsregiſter zu hoch übertragen

oder im Generalkataſter ſelbſt aus den einzelnen Anſätzen irrig in einer zu hohen Summe angegeben worden

iſt , ſo kann er auf ein dieſe Thatſache beſtätigendes und an den Erheber abzulieferndes Zeugniß des Steuer -

peräquators fordern , daß der hiernach zu viel berechnete Steuerbetrag im Ausſtande belaſſen und zur Aufnahme
in das vom Steuerperäquator aufzuſtellende Verzeichniß der Steuerabgänge vorgemerkt wird .

9. 15 .

Glaubt ein Steuerpflichtiger , in ſeinen Steuerzetteln Fehler entdeckt zu haben , welche in Annahme

irriger Thatſachen oder in Rechnungsirrthümern liegen , ſo hat er dies beim nächſten Ab⸗ und Zuſchreiben dem

Steuerperäquator anzuzeigen , welcher Prüfung eintreten laſſen und das hiernach Geeignete vorkehren wird .

Dem Steuerpflichtigen liegt aber ob , ſolcher wirklicher oder vermeintlicher Fehler im Steuerzettel ungeachtet
die volle im Einzugsregiſter -verzeichnete Steuerſchuld zu berichtigen , vorbehaltlich der ihm ſpäter zu leiſtenden

Rückvergütung , falls eine ſolche als begründet erkannt wird . Iſt jedoch der Steuerpflichtige durch derartige

Fehler in ſo hohem Grade beſchwert , daß er die Berichtigung beim nächſten Ab - und Zuſchreiben und die

Rückvergütung des etwa zu viel Bezahlten im künftigen Steuerjahr nicht abwarten zu können glaubt , ſo kann

er die Steuerdirektion um Verfügung einer gleichbaldigen Unterſuchung auf ſeine Koſten , oder aber , falls die

Steuerdirektion die Behauptung , daß ein Fehler obwalte , ſchon auf die Vorlage des Steuerpflichtigen hin

y

gegründet findet , um die Anordnung bitten , daß der muthmaßlich zu viel berechnete Steuerbetrag vorbehaltlich

der Unterſuchung beim nächſten Ab - und Zuſchreiben einſtweilen im Ausſtande zu belaſſen ſei .

—

—

———

~



> §. 46 .

Iſt ein Gewerb in Folge des Todes , der Bergantung oder des Wegzugs des Gewerbtreibenden einge⸗

gangen , ſo ſoll auf Verlangen der Betheiligten die Gewerbſteuer für den Reſt des Jahres einſchließlich des

oi in welchem das Gewerb
inde

iſt , im Ausſtande belaſſen werden.

ç Gu. ;

In anderen als den in den
§9. 14 , 15 und 16 erwähnten Fällen darf ein Ausſtand an der laufenden

Steuer nicht zugegeben werden .

Die Behauptung , dağ der - Steuerpflichtige ATO yon a ihm die Steuer zur Laſt geſetzt

iſt , nicht mehr beſitze , ermächtigt nicht zur Geſtattung eines Ausſtandes . Dem Steuerpflichtigen bleibt über⸗

laſſen , durch Angabe ſeiner Erinnerungen beim nächſten Ab - und Zuſchreiben die Berichtigung ſeines Steuer⸗

kapitals für die Zukunft zu veranlaſſen und ſich wegen der für ' s Verfloſſene entrichteten Steuer an jene zu

halten , welche die betreffenden Steuerobjekte inzwiſchen erworben haben . Hat jedoch ein im Einzugsregiſter

aufgeführter Schuldner feine Zahlungsmittel mehr und ſonach keine Aufforderung , ſelbſt auf Berichtigung ſeines

Steuerkapitals zu dringen , ſo liegt es dem Erheber ob , die wirklichen Liegenſchaftsbeſitzer zu ermitteln , die
Forderung an ſie zu richten , auch beim nächſten Ab⸗ und Zuſchreiben den Steuerperäquator aufmerkſam zu

machen, pamit
die Berichtigung der betreffenden Steuerzettel von Amtswegen erfolge .

§. 18 .

Beanſtandet ein Steuerpflichtiger , an den ein Steuerrückſtand gefordert iſt , die Richtigkeit dieſer

Anforderung und damit den Eintrag im Steuerrückſtandsregiſter , ſo bleibt ihm , falls ihn die Erläuterungen

des Erhebers nicht befriedigen , anheimgeſtellt , ſich an die Bez zirksſteuerkaſſe zu wenden , welche die gewünſchte

weitere Aufklärung zu⸗ veranlaſſen hat . Genügt ihm auch dieſe nicht , ſo ſteht ihm die Berufung an die

Steuerdirektion offen .
S g :

Findet ein Steuerpflictiger bei der an ihn gerichteten Forderung eines Steuernachtrags Anſtand ,

fo fann er fih durch Einſicht des Steuernachtragsverzeichniſſes über den Grund der Nachforderung Aufklärung

verſchaffen und , wenn er ſich dann gleichwohl beſchwert glaubt , ſeine Beſchwerde bei der Steuerdirektion

anbringen . Wird die Beſchwerdeſchrift binnen vierzehn Tagen von Zuſtellung des Forderungszettels. an bei

der Bezirksſteuerkaſſe zur Einreichung an die Steuerdirektion übergeben , ſo ſoll mit weiterer Betreibung des

Steuernachtrags bis zur Entſch eidung dieſer - Behörde ausgeſetzt werden .

2. In Bezug auf die Kapitalſteuer .

§. 20 . i 5

Die Kapitalſteuer des laufenden Jahrs wie der Kapitalſteuernachtrag für frühere Jahre iſt wif: Den

A September , 1. Oktober und 1 . November , je zu einem Dritttheil , fällig .

Kapitalſteuerrückſtände ſind dies alsbald .

Den Einzug beſorgt der Ortsſteuererheber .

Hat ein Steuerpflichtiger gegen die Höhe ſeines im Einzugsregiſter verzeichneten Steuerkapitals An⸗

ſtände , ſo kann er den Schatzungsrath oder den Steuerperäquator um Aufklärung angehen . Genügt ihm dieſe

nicht , ſo hat er ſeine Erinnerungen beim nächſten Ab⸗ und Zuſchreiben vorzubringen , oder aber bet einer verz `

meintlich beträchtlichen Ueberbürdung , wegen deren Beſeitigung er bas nächſte Ab - und Zuſchreiben nicht ab⸗

warten zu können glaubt , ſich an die Steuerdirektion zu wenden .

N
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3. In Bezug auf die Klaſſenſteuer .

S2

Die Klaſſenſteuer jedes Jahrs iſt in den vier Zielern 1. Februar , 1. Mai , 1. Auguſt und 1. November ,
je zu einem Viertel , bei Einkommenstheilen, welche die erhebende r monatlich verabfolgt , ausnahmsweiſe
in Monatsraten , fällig.

Rückſtände und Nachträge an Klaſſenſteuer ſind dies jeweils ſogleich .
Die Erhebung geſchieht bei Steuerpflichtigen , welche als Diener oder Penſionäre des Großherzoglichen

Hofes oder eines Mitgliedes der Großherzoglichen Familie , des Staates , einer Staatsanſtalt oder der erz—⸗
biſchöflichen Curie ihr ganzes der Klaſſenſteuer unterworfenes Einkommen oder doch einen Theil deſſelben aus
einer Hofkaſſe , aus der Kaſſe eines Mitgliedes der Großherzoglichen Familie , aus einer Staats - oder Staats -

anſtaltenkaſſe , aus einer der Regiekaſſen der Oberkirchenräthe oder endlich aus einer erebaan Sen Kaffe
beziehen , durch eine dieſer Kaſſen , ſonſt durch den Ortsſteuererheber . “

Steuerpflichtige , welche ihre Klaſſenſteuer an eine der genannten Kaſſen entrichten , e nur auf
beſonderes Verlangen einen Forderungszettel . Ihre verfallene Steuerſchuld wird ihnen an dem jeweils fälligen
Einkommen aus der die Steuer erhebenden Kaſſe in Abzug gebracht und gilt auch ohne Beſcheinigung hierüber
als bezahlt , ſobald das betreffende Einkommen an ſie verabfolgt iſt .

Beanſtandet ein ſolcher Steuerpflichtiger die Höhe der an ihn geforderten Rae , ſo hat er a
erhebende Kaſſe um Aufklärung anzugehen , und kann , falls er ſich hierdurch nicht beruhigt findet , die Ent⸗

ſcheidung der Steuerdirektion nachſuchen , da aber , wo es ſich von der an eine Militärkaſſe
handelt , ſich an das Kriegsminiſterium wenden .

Für Klaſſenſteuerbeträge , welche an den Ortsſteuererheber zu entrichten ſind , werden Forderungszettel
ausgegeben . Ueber Anſtände gegen ſolche Forderungen kann vom Steuerperäguator Auskunft erlangt und , wo

fie niht genügend befunden wird , die Entſcheidung der Steuerdirektion nachgeſucht werden .

4 . In Bezug auf die indirekten Steuern .

S 22

Die indirekten Steuern find der Regel nach ſogleich fällig , und zwar die Wein⸗, die Bier⸗ , die Brannt⸗

wein⸗ und die Fleiſchſteuer , ſobald die Steuerpflicht eingetreten und dies beim Erheber angemeldet iſt ; die

Kauf⸗ , Schenkungs - und Erbſchaftsaceiſe dagegen , ſobald die von den Retener tepar
Den feſtgeſtellten

Steuerbeträge dem Erheber zum Einzuge zugewieſen ſind .

Ausnahmsweiſe ſind in Terminen fällig , und zwar auf 1. Februar und 1. April , je zur Hälfte , das

Ohmgeld von neuem Wein , den Wirthe im jüngſt abgelaufenen Jahr von der Weinleſe an bis Weihnacht ein⸗

gelegt haben , ſodann auf 1. Dezember , 1. März, 1. Juni und 1. September , je zu einem Viertel , die

Weinaccis - und Ohmgeldaverſen , welche iſolirt wohnenden Wirthen bewilligt ſind . Ausnahmsweiſe ſind ferner
in Terminen fällig jene einzelnen Beträge indirekter Steuern , für welche die Peairt nenerfaje

oder die Steuer⸗

direktion unter beſonderen Umſtänden Friſten bewilligt hat.
Die Erhebung der indirekten Steuern geſchieht in allen Fällen durch n Ortsſteuererheber .
Für Wein⸗, Bier⸗, Branntwein - und Fleiſchſteuerſchuldigkeiten werden Forderungszettel nicht ausgeſtellt .
Anſtände gegen die Höhe eines Betrages an indirekten Steuern ſind bezüglich der Wein⸗, Bier⸗, Brannt⸗

wein⸗ und Fleiſchſteuer beim Erheber oder der Bezirksſteuerkaſſe , bezüglich der Kauf - , Schenkungs - und Erb⸗
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ſchaftsaceiſe aber beim Amtsreviſorate anzubringen . Werden ſiehierdurch nicht beſeitigt , ſo ſteht dem Steuer⸗

ßpflichtigen die Berufung an die Steuerdirektionoffen.

5 In Bezug auf die Juſtiz⸗ und
Potigeigefält

6 93 .

Der Anſatz dieſer Gefälle liegt den betreffenden Pea : und Verwaltungsbehörden , der Einzug aber

dem Ortsſteuererheber ob.

Die Schuldigkeiten werden alsbald erhoben und Friſten finden nur ſtatt , wo ſie von der Steuerdirektion

ausnahmsweiſe in beſonders begründeten Fällen bewilligt werden .

Beſchwerden gegen die Höhe der Anforderung , ſind bezüglich der Gebühren in bürgerlichen Rechts⸗ und

in Strafſachen nah §. 4 des Geſetzes vom 13 . Mai v. J . ( Regierungsblatt S . 179 ) anzubringen , Beſchwerden

gegen ſonſtige Sportelanſätze dagegen bei der Verwaltungsbehörde , von welcher der Anſatz ausgegangen iſt ,

und , wenn ſie auf demſelben beharrt und der Schuldner gleichwohl ſeine Einwendung nicht aufgeben zu können

vermeint , bei der unmittelbar vorgeſetzten Verwaltungsbehörde vorzutragen .

6 . In Bezug auf die Forſtgerichtsgefälle .

SA

Die Forſtgerichtsgefälle hat der S einzuziehen .

Die Schuldner haben binnen acht Tagen von der Zuſtellung des Forderungszettels an — bei ausnahms⸗
weiſe vom Forſtgericht gewährter , im anzugebender Zahlungsfriſt vom Ablaufe dieſer an —

Zahlung zu leiſten .

Glaubt ein Schuldner die Forderung Heanſtandet zu müſſen , ſo hat er ſeine Anſtände dem betreffenden

Forſtgericht vorzutragen .

7. In Bezug auf die Steuerſtrafgefälle ſammt dem Erſatze von Unterſuchungs⸗ und Straf⸗

erſtehungskoſten in Steuerſtrafſachen .

§. 25 :

Geldſtrafen in Steuerſtrafſachen müſſen einſchließlich der nachzuzahlenden Steuergefälle entrichtet wer⸗

den, ſobald die einſchlägigen Erkenntniſſe vollzugsreif ſind. Iſt ein berurtheilendes Erkenntniß vollzugsreif , ſo

hat die Bezirksſt euerkaſſe den Verurtheilten hievon ſchriftlich in Kenntniß zu ſetzen , ihm zur Zahlung des
Strafbetrags eine nach der Größe deſſelben zu bemeſſende , von acht Tagen bis längſtens vier Wochen betra⸗

gende, Zahlungsfriſt zu beſtimmen und ihn zur Leiſtung ſeiner Schuld binnen diefer Friſt mit dem Anfügen

aufzufordern, daß nach fruchtloſem Ablauf derſelben das Beitreibungsverfahren eintrete. Dieſe Eröffnung iſt

dem Schuldner durch den Ortsſteuererheber zuſtellen zu laffen , welcher den Einzug zu beſorgen hat .

Kommt die Bezirksſteuerkaſſe in den Fall , in einer Steuerſtrafſache Unterſuchungs - und Straferſtehungs⸗

koſten vorbehaltlich der Wiedererlangung vom Verurtheilten auslegen zu müſſen , ſo iſt wegen der Anforderung

des Erſatzes in gleicher Weiſe zu verfahren .

Hat der Schuldner gegen den Vollzug eines Erkenntniſſes Einwendung zu machen , ſo bleibt ihm über⸗

laſſen , ſolche , wo es ſich um ein gerichtliches Erkenntniß handelt , bei dem betreffenden Gerichte , ſonſt bei der

Bezirksſteuerkaſſe oder der Steuerdirektion geltend zu machen .
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8 . In Bezug auf irgend ſonſtige auf öffentlichemRechte beruhende Forderungen , die den Staats⸗

ſteuerkaſſen zuſtehen , oder durch deren Vermittlung für andere Staatskaſſen zu betreiben ſind .

§. 26 .

Zu den, nicht ſchon in den §§. 11 bis 25 erwäh ynten, auf öffentlichem Rechte beruhenden Forderungen
der Staatsſteuerkaſſen ſind die Disciplinar - oder Dienſtpolizeiſtrafen zu rechnen , in welche Bedienſtete der

Steuerverwaltung verfällt werden . Ihre Erhebung liegt den Bezirksſteuerkaſſen ob. Dieſelbe geſchieht , wo

nicht ausnahmsweiſe Friſt bewilligt iſt , jeweils ſogleich aus den Gehalten der Bedienſteten . Anſtände gegen

den Anſatz ſind bei der Behörde vorzutragen , welche die Strafe ausgeſprochen hat .
Den Einzug der in §. 2 genannten Forderungen beſorgt der Ortserheber jeweils auf die nach den ein⸗

ſchlägigen beſonderen Vorſchriften feſtgeſetzte Verfallzeit . Anſtände gegen die Forderung ſind an die nach der

Gattung des Gefälls competente Behörde zu verweiſen .
SR

;̀

IBVöon der Beiktiübüng ach eefelgter Anoe Deru ig .

1 . Bei Schuldnern , die an den Ortsſteuererheber zu zahlen haben .

momi
§. 27. j :

Steuerpflichtige , welche nach Ablauf der erſten Hälfte eines Monats den am Erſten deſſelben fällig

geweſenen Betrag ihrer laufenden Grund⸗ , Häuſer - und Gewerbſteuer ſammt Zuſatzſteuern nicht berichtigt

haben , ſind vor Ablauf der dritten Woche dieſes Monats mahnen zu laſſen .

Der Erheber hat zum Zweck der Mahnung eine
Theni Enit

$ ma dem unter Nr . í anliegenden Muſter
aufzuſtellen .

Schuldet der Steuerpflichtige einen Steuerrücktand, oder Steuernachtrag , oder aneve in den §§. 20 ,

22 , 23 , 25 und 26 , Abſatz 2, genannte , bereits verfallene Beträge , fo find auh fie , jedoch in beſonderen

Spalten , in die Mahnliſte aufzunehmen . Ebenſo die Klaſſenſteuerbeträge, welche nach §. 21 dürch den Orts⸗

erheber einzuziehen ſind .

§. 28 .

Die Mahnung hat durch einen auf Vorſchlag des Ortsvorſtandes und des Ortsſteuererhebers von der

Bezirksſteuerkaſſe als Steuermahner aufzuſtellenden und vom Bezirksamte zu verpflichtenden Ortsbürger zu

geſchehen .

Dem Mahner liegt es ob, ſich zu jedem Schuldner in das Haus zu verfügen und im wa in feiner Ab⸗

weſenheit einem erwachſenen Familiengliede zu erklären , daß der Schuldner ſeine verfallene Schuld noch vor

Ablauf des Monats bei Vermeidung der im folgenden Monate eintretenden Pfändung zu berichtigen habe .

Kein Steuerpflichtiger darf dem Mahner ſeinen Schuldbetrag zur Ablieferung an den Erheber zuſtellen ,

bei Vermeidung nochmaliger Zahlung . Dem Mahner iſt die Uebernahme eines aa Auftrags bei Strafe

der Entlaſſung verboten .

Der Mahner hat die Mahnung fogteic nah Empfang der Mahnliſte oo die Letztere aber

längſtens nach acht Tagen mit der ſchriftlichen Verſicherung an den Steuererheber zurück zu geben , daß fämmt⸗
liche Schuldner von ihm gemahnt worden ſeien .
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. . Vollfireckùng .

§ 29 .

Gleich nach Ablauf des Monats , in welchem die Mahnung ſtatt gehabt hat , ſtellt der Eiheber auf den

Grund der Mahnliſte nach dem Muſter Nr . 2 die Pfändungsliſte auf . In ſie werden alle Schuldner

aufgenommen , die trotz der Mahnung nicht oder nicht vollſtändig bezahlt haben . Der Reſtſchuld jedes Gin -

zelnen werden der inzwiſchen weiter verfallene Steuerbetrag deſſelben , auch , wo noch andere der in den §9. 20 ,

22 , 23 , 25 und 26 ( zweiter Abſatz ) genannten Beträge der betreffenden Schuldner oder weitere , durch den

Erheber einzuziehende Klaſſenſteuerſchuldigkeiten derſelben fällig geworden ſind , dieſe Beträge hinzugefügt und

es wird das Beitreibungsverfahren auch auf ſie ausgedehnt .

Die Pfändungsliſte hat ſich zugleich auf alle nach §. 24 vitftánbige Forſtgerichtsgefälle zu erſtrecken.

Der Erheber a
die Pfändungsliſte der Bezirksſteuerkaſſe vor , die ſofort die Vollſtreckung einleitet .

§. 30 .

Die Vollſtreckungsmittel zur Beitreibung der auf
t

dem öffentlichen Rechte beruhenden der

Staatsſteuerkaſſen ſind :

1. Pfändung von Fahrniſſen ;

2. Beſchlag auf Beſoldungs⸗, Gehalts⸗ , Penſtons⸗ oder o des Schuldners an

eine Staats⸗ , Staatsanſtalten - oder Kirchenkaſſe ;

3. Beſchlag auf irgend andere Guthaben des Schuldners ;

J . Pfändung von Früchten auf dem Halm ;
5. Zwangssverſteigerung unbeweglicher Güter .

Die Vollſtreckung , welche in allen Fällen nach Ziffer 1. ſtattfindet und nur , wenn ſie hiernach erfolglos

bleibt , in den unten ( 99. 47 , 48 , 49 und 50 ) näher bezeichneten Fällen auch die Vollſtreckungsmittel Ziffer

2 bis 5 in Anſpruch nimmt , wird von der Bezirksſteuerkaſſe verfügt oder , ſoweit die Vollſtreckungsmittel

Ziffer 3 , 4 und 5 in Anſpruch genommen werden ſollen , von ihr veranlaßt .

Die Vollſtreckung iſt ſtets ſo einzurichten , daß ſie unbeſchadet ihres Zweckes dem Schuldner möglichſt

wenig drückend wird . Sie kann einzelnen Schuldnern gegenüber , denen es nach übereinſtimmender Ueberzeu⸗

gung des Ortserhebers und der Bezirksſteuerkaſſe bei anerkanntem Fleiß und gutem Willen in Erfüllung ihrer

Zahlungsverbindlichkeiten gegen den Staat zur Zeit an allen Zahlungsmitteln mangelt , auf einen bis mehrere

Monate verſchoben , auch ſoll überall nach Möglichkeit darauf geſehen werden , daß die Vollſtreckungskoſten der

beizubringenden Schuld gegenüber eine mäßige Schranke nicht überſchreiten.
Vollſtreckungsverfügungen gegen Militärperſonen im Dienſte ſind denſelben durch Vermittelung des ihnen

vorgeſetzten Kommandos zuzuſtellen und unter Benehmen mit dieſem zu vollziehen .

a, Pfändung von Fahrniſſen .

J Saa

Die Pfändung von Fahrniſſen geſchieht auf ſchriftliche , der Pfändungsliſte beigeſetzte Weiſung der

Bezirksſteuerkaſſe .
Sie wird unter Mitwirkung der vom Bürgermeiſter hiezu ein für allemal beauftragten Urkundsperſon,

der Regel nach aus der Mitte des
Aemeindezeihen

durch einen als Vollſtreckungsbeamter handelnden Steuer⸗

aufſeher vorgenommen .

Die mitwirkende Urkundsperſon dient zugleich als Schätzer .
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§. 32 .

Zur Nachtzeit oder an Sonn⸗ und Feiertagen darf keine Pfändung vorgenommen werden .

Iſt der Schuldner oder deſſen Ehefrau oder ein anderes bei ihm wohnendes Familienglied Afähslich
krank oder die Ehefrau im Wochenbett , ſo muß die Pfändung ausgeſetzt werden .

Iſt der Schuldner geſtorben , ſo hat dieſelbe gleichfalls zu unterbleiben .

Von allen ſolchen Fällen , durch welche der Vollzug der Pfändung verzögert wird , hat der Vollſtreckungs⸗
beamte der Bezirksſteuerkaſſe gleichbald Anzeige zu machen .

§. 33 .

Der Vollſtreckungsbeamte hat dem Schuldner , wenn er anweſend iſt , andernfalls einem der etwa an⸗

weſenden erwachſenen Familienglieder , von dem Pfändungsbefehl unter Vorweiſung deſſelben mündliche Eröff⸗

nung zu machen .

Nach Eröffnung des Pfändungsbefehls iſt , wenn der Schuldner den ganzen Betrag der verfallenen

Schuld einſchließlich der Vollſtreckungsgebühren nicht ſofort baar an den Erheber bezahlt , unverzüglich die

Pfändung vorzunehmen .

Wollen der Schuldner oder andere Perſonen die Vornahme der Pfändung nicht dulden, fo Hat Der Boll -

ſtreckungsbeamte ſie zu ermahnen und vor den auf Widerſetzlichkeit gegen die Vollziehung obrigkeitlicher Ver⸗

fügungen gedrohten Strafen zu warnen . Wird ihm gleichwohl noch durch Drohung oder Anwendung von

Gewalt Widerſtand geleiſtet , ſo hat er die Ortspolizeibehörde oder die Gendarmerie um Beiſtand anzugehen ,
ſeinen Auftrag nöthigenfalls zwangsweiſe auszuführen und dann vom Poragige dem Bezirksamte und der

Bezirksſteuerkaſſe Anzeige zu maen .

Findet der Vollſtreckungsbeamte die Haus - oder Zimmerthüre des Schuldners verſchloſſen , oder ſind

Schränke oder Behälter zu öffnen , ſo wird ein Werkverſtändiger herbeigerufen und die Oeffnung mit mög⸗

lichſter Schonung bewirkt .

Iſt weder der Schüudner, noch ein erwachſenes Familienglied oder ein Bevollmächtigter deſſelben in der

Wohnung oder im Orte anweſend , ſo iſt außer der Urkundsperſon noch ein weiterer Ortseinwohner beizu —

ziehen , welcher der Pfändung anzuwohnen und das darüber
aufzunehmende Pfändungsprotokoll (§. 34 ) mit

zu a oo 4

§. 34 .

Es barf nicht mehr gepfändet van als zur Berichtigung der Forderung und der Koſten erforderlich

iſt . Sind andere pfändbare Stücke in hinreichendem Werthe und von der Art vorhanden , daß ſie bei der

Verſteigerung vorausſichtlich Käufer finden , ſo werden diejenigen nicht genommen , welche der Schuldner zu

behalten wünſcht . Erfolgt hierüber keine Erklärung von Seiten des Schuldners , ſo iſt das zuerſt zu nehmen ,
was nach dem Erachten der mitwirkenden Urkundsperſon dem Schuldner am entbehrlichſten iſt .

Jedes Stück , welches gepfändet wird , iſt in ein Verzeichniß , Pfändungsprotocoll — Muſter 3 — auf⸗

zunehmen , welches die Beſchreibung der gepfändeten Stücke und den vom Schätzer beſtimmten Werthanſchlag
eines jeden enthält und vom Vollſtreckungsbeamten und der Urkundsperſon zu unterſchreiben iſt .

§. 35 .

aaae Fahrniſſe dürfen nicht gepfändet werden , als :

1. Bettung und Kleidung , deren der Schuldner und ſeine Familie zum täglichen Gebrauche bedürfen ;
2. Bücher , Schriften , Werkzeuge , Wehr und Waffen , die dem Schuldner zur Betreibung ſeines Ge⸗

werbs oder Lebensberufes nöthig ſind ;

CECEN

A

A

e,



11

3. die für einen Monat dem Schuldner und ſeiner Familie nöthigen Lebensmittel ;

4. beim Landmann eine Melkkuh oder ſtatt ſolcher zwei Geiſen und die fi folhe auf einen Monat

nöthige Streu und Fütterung ;

5. Fahrniß , die Zugehörde einer Liegenſchaft iſt .

§. 36 .

Findet ſich bei der Pfändung baares Geld vor , ſo iſt daſſelbe , ſoweit es zur Tilgung der Schuld ſammt

Koſten erforderlich iſt , ſogleich an den Ortserheber abzuliefern , der es nach Beſtreitung der bereits erwachſenen ,

noch nicht berichtigten Vollſtreckungskoſten auf die betreffende Steuerſchuld vereinnahmen und dafür Beſcheinigung

ausſtellen wird .

Andere gepfändete Fahrnißſtücke ſind nachWeiſung des Bürgermeiſters entweder in dem hiefür beſtimmten

Lokal niederzulegen , oder falls es Gegenſtände von höherem Werthe ſind , deren Aufbewahrung in dieſem Lokal

nicht hinreichende Sicherheit bietet , in ſonſt geeigneter Weiſe in beſondere Verwahrung zu nehmen, oder —

wie lebende Thiere — einem zuverläſſigen Ortseinwohner in Pflege zu geben , oder endlich , wenn ſich zu einem

und dem anderen feine Gelegenheit darbietet , auf Koſten des Schuldners zur Aufbewahrung in eine Nachbar⸗

gemeinde oder den Amtsſitz verbringen zu laſſen .

Können die gepfändeten Fahrniſſe ihres Umfangs oder anderer Eigenſchaften halber nicht aus der Woh⸗

nung des Schuldners entfernt werden , ſo ſind ſie daſelbſt unter Gemeindeſiegel zu legen . Und iſt auch dies

nicht möglich , ſo hat der Bürgermeiſter , ſo weit thunlich , darüber wachen zu tareni daß die Pfandſtücke vom

Schuldner nicht verſchleppt oder in ihrem Werthe verringert werden .

§. 37 .

Meldet ſich Jemand bei oder nach der Pfändung , welcher behauptet , daß die gepfändeten Sachen ihm

und nicht dem Schuldner gehören , und anerkennt der Schuldner das Eigenthum des Dritten , ſo muß , wenn

ſich noch andere greifbare Gegenſtände vorfinden , der Vollſtreckungsbeamte die Letzteren wegnehmen . Sind

aber ſolche andere Gegenſtände nicht vorhanden , ſo iſt mit der Pfändung fortzufahren und dem Dritten zu

bedeuten , daß er ſeine Eigenthumsanſprüche bei Gericht geltend machen möge.

Ebenſo wird verfahren , wenn der Schuldner das Eigenthum des Dritten nicht anerkennt , oder wenn er

die zur Pfändung beſtimmten Gegenſtände zwar für Sony eines Dritten ausgibt , Dies aber niht fofort

bewieſen werden fann .

Sind ripuar Dritter an bie Pfandſtücke geltend gemacht , fo ift dieg im Pfändungsprotokolle zu

erwähnen .

§. 38 .

Konnte bei einem Schuldner nichts oder nicht ſo viel gepfändet werden , als erforderlich war , ſo muß

im O bemerkt werden , dağ teine oder iani weiteren are Fahrniſſe vorgefunden
wurden .

Iſt die Pfändung vollzogen und das Pfändungsprotokoll am Orte der Pfändung geſchloſſen und unter⸗

zeichnet , ſo iſt die gepfändete Fahrniß — die von baarem Gelde , ſowie die in Verwahrung des Schuldners

verbliebene ausgenommen — nach Weiſung des Bürgermeiſters ( §. 36 ) abzuliefern , auch demſelben das Pfän⸗

dungsprotokoll vorzulegen , um es mit den abgelieferten Gegenſtänden zu vergleichen und die richtig erfolgte

Ablieferung und Verwahrung auf dem Protokolle zu beurkunden .

Konnte einem Schuldner nichts oder nicht ſo viel gepfändet werden , als erforderlich war , ſo hat der
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Bürgermeiſter , wenn er weiter zu pfändende Fahrniſſe nicht zu bezeichnen weiß , zum Protokolle zu beurkunden ,

wie ihm nicht bekannt ſei , daß der Schuldner oder weiteres pfändbares Fahrnißvermögen im Orte

i beſitze.
k Das Pfändungsprotokoll iſt hiernächſt durch den Vollſtreckungsbeamten der Bezirksſteuerkaſſe vorzulegen .

Er und die mitwirkende Urkundsperſon bleiben für die gepfändeten Gegenſtände ſo lange verantwortlich , bis ſie

ſolche — die unter Siegel gelegten oder in Verwahrung des Schuldners verbliebenen ausgenommen
—in den

hiefür beſtimmten Ort der Verwahrung abgeliefert haben .

n

A

b. Verſteigerung der gepfändeten S
§. 39 .

Sobald der Bezirksſteuerkaſſe das Pfändungsprotokoll vorgelegt iſt , ordnet ſie durch ſchriftlichen Auftrag
an den Gerichtsvollzieher die Verſteigerung der Pfandſtücke an .

Der Gerichtsvollzieher , welcher die Verſteigerung vorzunehmen hat , ſetzt den Tag derſelben dergeſtalt

feſt , daß er nach Ablauf der erſten und vor Ablauf der britten, dem aR unmittelbar folgenden

Wohe eintritt .

Die Berfteigerung ift an Dem Orte vorzunehmen , wo pte Pfandſtücke haikai find .

| Sie muß daſelbſt und — wenn der Drt der Pfändung ein anderer iſt — auch hier durch öffentlichen
Anſchlag am Gemeindehaus und durch einmaligen Ausruf am Tage vor der Verſteigerung oder , was den

Ausruf im Verſteigerungsorte ſelbſt betrifft , am Morgen des Verſteigerungstages bekannt gemacht werden .

Erſcheint am Orte der Verſteigerung ein amtliches Verkündungsblatt , ſo iſt die Verſteigerung auch durch

dieſes einmal bekannt zu machen , es ſei denn , daß der Verſteigerungstag ſo nahe werden muß , daß
eine vorherige Einrückung nicht möglich iſt .

Sind die Verſteigerungsgegenſtände ſolche , die muthmaßlich am Orte keine hinreichende Zahl von Kauf⸗

luſtigen haben , oder zu denen ſich vorausſichtlich auch ſolche von auswärts einfinden , ſo kann der Gerichtsvoll⸗
zieher die Verſteigerung auch in Nachbarorten verkünden laſſen . 3

§. 40 .

Bis zur Verſteigerung können die gepfändeten Gegenſtände ſtets ausgelöst werden , und zwar alle Gegen⸗

ſtände , die einem Schuldner gepfändet wurden , gegen Berichtigung der bereits verfallenen Schüld deſſelben
und gegen Erlegung der der Mahnung und Pfändung wegen erwachſenen noch unberichtigten Koſten , einzelne

Pfandſtücke dagegen gegen Zahlung dieſer Koſten ſo wie des Werthanſchlags der betreffenden Pfandſtücke . Die

E zu erlegenden Schuld - und Koſtenbeträge find an den Erheber zu verabfolgen . Auf Vorzeigung der von

dieſem hiefür ausgeſtellten Beſcheinigung hat der Bürgermeiſter die betreffenden Pfandſtücke gegen eine Gebühr
i ] von 6 kr. , welche der Schuldner an den Gemeindebeamten zu entrichten hat , der mit der Rückgabe der ausge⸗

i lösten Pfandſtücke beauftragt wird , frei zu geben ,

| G A
r Der Verſteigerung der gepfändeten und nicht ausgelösten Fahrniſſe hat der Erheber anzuwohnen und

den Erlös einzuziehen .

Der Schuldner kann die Reihenfolge angeben , in welcher die Verſteigerung der einzelnen Stücke vorge⸗

nommen werden fol . $
;

3 |
; Der Erheber wie der Gerichtsvollzieher dürfen auf die zur Verſteigerung ausgefebten

Stücke weder ſelbſt ,

on durch Andere mitbieten . i

a
a

eA
A

ES
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Die verſteigerten Gegenſtände ſind den Steigerern nur gegen Baarzahlung zu verabfolgen . Erfolgt

letztere nicht ſofort , ſo ſind die betreffenden Gegenſtände ſogleich nochmals zu verſteigern und es bleibt dabei

der frühere Steigerer dem Schuldner für den Mindererlös haftbar , während er auf den Mehrerlös keinen

Anſpruch hat . :

Iſt eine zur Deckung der Schuld und der Koſten hinreichende Summe erlöst , ſo wird die Verſteigerung

unter Rückgabe der nicht verſteigerten Pfandſtücke an den
Coulonge geſchloſſen .

§. 42 .

Während der ania hat der Gerichtsvollzieher über dieſelbe ein Protokoll dülfzunehmen, welches

jedes ausgebotene Stück , den früheren Eigenthümer , den Namen des Steigerers und das letzte Gebot , um

welches der Zuſchlag erfolgte , angibt .

Am Schluſſe der Verſteigerung wird der ganze Erlös berechnet und im Protokoll in Buchſtaben ausge⸗

drückt . Das Protokoll wird dann vom Erheber und dem Gerichtsvollzieher unter Angabe der mit der Ver⸗

ſteigerung zugebrachten Zeit unterſchrieben .
Dem Verſteigerungsprotokoll wird die Berechnung der Koſten beigefügt und der anion der Voll⸗

ſtreckungsgebühren je von den Bezugsberechtigten auf dem Protokoll oder in beſonderen dem Letzteren angu -

ſchließenden Quittungen beſcheinigt . Das Protokoll iſt der Bezirksſteuerkaſſe zur Prüfung des Beitreibungs⸗

verfahrens und der Berechnung der Vollſtreckungsgebühren vorzulegen . Es wird , wenn ſich keine Anſtände

zeigen oder die zur Sprache gebrachten erledigt ſind , von ihr aufbewahrt .

§. 43. -

Wird bei einem Fahrnißſtücke , deſſen Schätzungswerth 100 fl. überſteigt , nicht wenigſtens die Hälfte

deſſelben erlöst , ſo hat der Gerichtsvollzieher , wenn der Schuldner oder der Erheber es verlangt , den Zuſchlag

zu verſagen und den Gegenſtand zu einer zweiten und letzten ſogleich anzuberaumenden Verſteigerung auszuſetzen .

Finden ſich bei einer Verſteigerung überhaupt keine Kaufliebhaber , ſo kann der Gerichtsvollzieher je nach

Umſtänden entweder am nämlichen Ort eine neue Verſteigerung vornehmen , oder die Gegenſtände zu dieſem

Behufe auf Koſten des Schuldners an einen anderen Ort bringen laſſen .

co Vollſtreckungsgebühren .

§. 44 .

Hinſichtlich der Vollſtreckungsgebühren wird Folgendes beſtimmt :
Es erhält

1. der Erheber für Aufſtellung der Mahnliſte

a. von jedem Schuldner , der nur wegen eines Schuldbetrags ( B. der laufenden Grund⸗ ,

Häuſer⸗ und Gewerbſteuer , oder eines Steuerrückſtandes hieraus , oder eines Nachtrags dieſer

Steuern , oder nur wegen einer Sportelſchuld ꝛc. ) zu mahnen iſt . . - à 2 Tvs

b. von jedem Schuldner , der wegen mehrerer Schuldbeträge zu mahnen MEA E 3 kr. z

2 . der Mahner von jedem Shuldner , den er mahnt , . . . 4 kr. ;

3. der Erheber für Aufſtellung der Pfändungsliſte von jedem Schuldner ‚ VAkr⸗;

4. der Erheber ferner für Anwohnung bei Verſteigerung der Sea Fahrniſſe
io

für Einziehung des Erlöſes von jedem Schuldner E E A a a e e

5. der Vollſtreckungsbeamte :

a. für die Eröffnung des Pfändungsbefehls von jedem Schuldner 4 te
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b . für die Auspfändung jedes einzelnen bei einem Sghähunhswerthe der

AProf bien Aod ne a E A a Siiri

ther 10a None 10 fr .

Belaufen ſich die GebührendesVolſtrrckungsbeamten a Tit a. io i ji

den Tag auf mehr als 1 fl . 20 kr . , ſo darf nicht mehr als dieſer Betrag bezogen

werden .

6. Die Urkundsperſon ( §. 31 ) je für eine einſtündige Bemühung , jede angefangene Stunde

für voll gerechnet ,
in Städten . a S 12 fr . ,
in Landgemeinden . 10 kr. ,

welche Gebühr unter die Schuldner , denen gepfändet e, derheſtalt Hartheilt a daß jeder ,

deſſen Schuld nicht über 10 fl. beträgt , einfach , und jeder , deſſen Schuld mehr beträgt , doppelt

beigezogen wird ;

7. der Bürgermeiſter für ſeine Bemühung nach den §§. 36 und 38 von a Schuldnern einer Pfän⸗

dungsliſte , wenn deren Anzahl nicht über ſechs beträgt , im Ganzen . . . . Oir

wenn aber deren Anzahl über ſechs beträgt , von jedem Schuldner 1 irs

8. der Gerichtsvollzieher für Vornahme der Verſteigerung auf je eine einſtündige Beſchäf⸗
tigung , jede angefangene Stunde für voll Herechne 12 te

und überdies eine Ganggebühr von 7½ kr. für jede a Wegſtunde
Die Ganggebühr wird nach der Entfernung vom Wohnort des Oera , oder

wenn diefer unmittelbar vorher an einem näher gelegenen Orte ein Geſchäft beſorgt Hat , nah der

Entfernung vom letzteren Orte bemeſſen . Beträgt die Entfernung nicht über eine Viertelſtunde ,

ſo wird keine Ganggebühr vergütet , dagegen bei einer Entfernung von mehr als einer Viertel⸗

ſtunde bis zu einer vollen Stunde der Betrag für eine Wegſtunde , bei einer Entfernung von mehr

als einer vollen Stunde bis zu zwei Stunden der Betrag für zwei Wegftunden u. f. f.

Hat der Gerichtsvollzieher gleichzeitig im Verſteigerungsorte noch andere Geſchäfte vorge —

nommen , ſo iſt deſſen Ganggebühr auf die verſchiedenen Geſchäfte gleichheitlich zu repartiren .

Die Gebühr des Gerichtsvollziehers fällt auf jene Schuldner , deren Fahrniſſe verſteigert

wurden , nach dem unter Ziffer 6 angegebenen Verhältniſſe .

Leiſten ſämmtliche Schuldner , denen Fahrniſſe verſteigert werden ſollen , vor der Verſteigerung ,

jedoch erſt dann Zahlung , nachdem ſich der Gerichtsvollzieher zur Vornahme der Verſteigerung

bereits eingefunden hat , ſo iſt demſelben neben der Ganggebühr der Betrag von 12 kr. zu verab⸗

folgen und dieſe Vergütung nach Ziff . 6 auf alle Schuldner zu vertheilen .

> Für Anberaumung der Verſteigerung ( §. 39 ) wird dem
Peri onpfniege

eine beſondere

Vergütung nicht geleiſtet .

9. Für die zur Wegbringung und Aufbewahrung gepfändeter Fahrniß nöthigen Hand - und Fuhr -

dienſte , für die Verpflegung gepfändeter Thiere , für die Bekanntmachung der Verſteigerung werden

die üblichen Preiſe berechnet und unter die Schuldner , denen gepfändet wurde, nach Ziff . 6 aus⸗

geſchlagen , ſo weit nicht die Koſten , wie z. B. der Aufwand für gepfändete Thiere , nur einzelne

Schuldner treffen .
10 . Die Gebühren unter 1 , 2 , 3 und 5a ſind zu bezahlen , ſobald der Eintrag in die Mahn⸗ oder

EREE
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Pfändungsliſte bewirkt ift , beziehungsweiſe der Mahner oder Vollſtreckungsbeamte zum Vollzuge
der Mahnung oder Pfändung die Wohnung des Schuldners betreten hat , wenn gleich mittlerweile

der Schuldbetrag berichtigt wurde .

11 . Irgend andere als die hier feſtgeſetzten Gebühren dürfen nicht angerechnet werden .

§. 45 .

Von den Vollſtreckungsgebühren (§. 44 ) ſind jene unter Ziffer 1 und 2 durch den Mahner bei der

Mahnung einzuziehen. Können ſie auf dieſem Wege nicht erlangt werden , ſo hat ſie der Erheber an der

nächſten Zahlung des Schuldners in- Abzug zu bringen .
Die Vollſtreckungsgebühren unter Ziffer 3, 5 lit . a. und 6 ſind bei Schuldnern , die noch vor dem

Vollzuge der Pfändung zahlen , und die Gebühren Ziffer 3 , 5 , 6 und 9 bei Schuldnern , die vor dem Voll⸗

zuge der Verſteigerung zahlen , bei dieſer ihrer Zahlung in Empfang zu nehmen .

Die Gebühren unter Ziffer 3 und 5fallen rückſichtlich jener Schuldner weg , bei welchen i nichts

Pfändbares vorfindet .

Konnte in der für die Pfändung anberaumten Tagfahrt überhaupt nichts gepfändet werden , ſo fallen die

Koſten unter Ziffer 6 auf die Steuerkaſſe . Dieſe vergütet dann auch die Hälfte der Gebühr unter Ziffer 5a .

Die Gebühren unter Ziffer 3 bis mit 9 ſind rückſichtlich aller , die es bis zur Verſteigerung der ihnen

gepfändeten Fahrniſſe haben kommen laſſen , aus dem
o gu beſtreiten . Ebenſo die Gebühren

unter Ziffer 1 und 2 , falls ſie noch unberichtigt ſind .

Reicht der Erlös aus den gepfändeten Gegenſtänden zur Dan der Koſten nicht hin , T werden ſolche
in folgender Ordnung berichtigt :

1. die Auslagen , Ziffer 9 ;

Die Gebühren des Gerichtsvollziehers , Bife: 8 ;

. bte Gebühren der Urfundsperfon , Ziffer 6 ;

. Die Gebühren des Bürgermeifters , Ziffer T;

die Gebühren des Mahners , Ziffer 2 , ſo weit ſie nicht unmittelbar durch ihn erhoben wurden ;
die Gebühren des Vollſtreckungsbeamten , Ziffer 5 ;

. Die Gebühren Des Erhebers , Ziffer 1 , 3 und 4 ;

und reiht der Erlös nicht zur vollen Befriedigung der unter Satz 1 bis 6 aufgeführten Gebührenforderungen

aus , ſo iſt der ungedeckte Forderungsreſt von 1 bis 5 voll und von 6 zur Hälfte von der Steuerkaſſe zu

berichtigen. ;
Dem Vollſtreckungsperſonal — den Mahner ausgenommen —iſt die unmittelbare Erhebung der Ge -

bühren vom Schuldner ſtreng unterſagt .

Jedem Schuldner , dem Fahrniſſe verſteigert werden , wird über die Verwendung des Erlöſes hieraus
vom Erheber Beſcheinigung gegeben, unter Nachweiſung des Betrags , der für Vollſtreckungsgebühren, und

jenes weiteren , der auf Tilgung ſeiner Schuld verwendet ward . Bleibt vom Erlöſe noch ein Reſt übrig , ſo

iſt er dem Schuldner gegen Quittung baar zu verabfolgen .

e

w

o

IDo

d . Verfahren nach fruchtloſer Fahrnißpfändung .
§. 46 .

Schuldner „ bei welchen ſich gar keine pfändbaren Fahrniſſe oder doch nicht ſo viele vorgefunden haben ,

daß aus dem Erlöſe vollſtändige Befriedigung zu erlangen war , hat der Einnehmer in eine beſondere Liſte ,
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die Anſtandsliſte — Muſter 4 —einzutragen . Gegen fie wird — die Fälle der §§. 47 , 48 und 49

ausgenommen — im nämlichenSteuerjahr ein weiteres Beitreibungsverfahren nicht eingeleitet , es ſei denn ,

dap fie inzwiſchen in den Beſitz von Zahlungsmitteln oder zugreifbarer Fahrniß gelangt ſind . In dieſem Falle

iſt der Erheber verpflichtet , der Bezirksſteuerkaſſe unverzüglich Anzeige zu machen , und es pan die eer ſo⸗

gleich und ohne vorgängige Mahnung das Vollſtreckungsverfahren anzuordnen .

§. 47 .

Bezieht ein Schuldner aus Staats⸗ , Staatsanſtalten - oder Kirchenkaſſen eine Beſoldung , einen Gehalt ,
eine Penſion oder Suſtentation , ſo ſoll ſeine rückſtändige Schuld , falls fie durch Pfändung von Fahrniſſen nicht

beizubringen iſt , aus ſeinem Beſoldungs⸗ , Gehalts⸗ , Penſions⸗ oder Suſtentationsguthaben erhoben werden ,

ſo jedoch, daß der Abzug bei einem Jahresguthaben bis zu 600 fl . nicht über ein Achttheil , bei einem höheren

Guthaben nicht über ein Fünftheil beträgt . Der Erheber beſcheinigt den Empfang der Schuld und legt die

Quittung der Bezirksſteuerkaſſe vor , welche dieſelbe gegen Vergütung des Betrags der betreffenden Staats —,

Staatsanſtalten - oder Kirchenkaſſe ausfolgt , die den Betrag dem Schuldner bei der nächſten Zahlung an ſeinem

Beſoldungs⸗ , Gehalts⸗ , Penſions - oder Suſtentationsbezuge aufzurechnen hat . .

§. 48 .

Bleiben mehrere oder viele Steuerpflichtige eines Orts mit ihren Leiſtungen an Grund⸗ , Häuſer⸗ ,

Gewerb⸗ und Zuſatzſteuern im Rückſtand und die nach den §§. 31 bis 47 angeordneten Beitreibungsmaßregeln
erfolglos , ſo kann , wo der Rückſtand vornehmlich dem Mangel an gutem Willen und ausreichender Thätigkeit

der Schuldner beizumeſſen iſt , ausnahmsweiſe Pfändung von Früchten auf dem Halm
8: 30 , Ziff. 4) erwirkt

werden .

Die Pfändung der Früchte auf dem Halm ſoll , wenn immer möglich , nach §. 978 der Prozeßordnung

begehrt , auh der Regel nah niht für mehr als den hälftigen Ernteertrag und nur da für einen größeren

Theil der Ernte nachgeſucht werden , wo die ſonſt gewährte Nachſicht nicht dem Schuldner , ſondern dritten

nachſtehenden Gläubigern zu ſtatten käme .

§. 49 .

Beſtehen die Forderungen an einen Schuldner aus Abzugsſteuer oder aus Erſatzanſprüchen von mindeſtens

25 fl. für Unterſuchuugs - und Straferſtehungskoſten , ſo ſoll , wenn dag in den §9. 31 bis 47 verordnete

Vollſtreckungsverfahren erfolglos bleibt , Beſchlag auf ausſtehende Guthaben des Schuldners ( §. 30 , Ziff . ) ,

Pfändung von Früchten auf dem Halm ( §. 30 , Ziff . 4 ) und die Zwangsverſteigerung unbeweglicher Güter

C . 30 , Ziff . 5 ) nachgeſucht werden . Zu dem Ende iſt auch , damit der Staatskaſſe das ihr gebührende Vor⸗

zugs⸗ , beziehungsweiſe richterliche Unterpfandsrecht auf das Vermögen des Schuldners für den Fall , als die

Zwangsverſteigerung unbeweglicher Güter erwirkt werden müßte , gewahrt bleibt , der Eintrag der betreffenden

Forderungen in ' s Pfandbuch am Wohnorte des Schuldners und , wenn dieſer auch in anderen Gemarkungen
bes Landes Liegenſchaften beſitzt , zugleich in die Pfandbücher dieſer Gemarkungen zu veranlaſſen . Dieſer Ein⸗

trag ſoll jeweils ſogleich , nachdem die Bezirksſteuerkaſſe von den einſchlägigen Forderungen Kenntniß erhalten

hat , erwirkt werden und ausnahmsweiſe nur da unterbleiben , wo die unverkürzte Berichtigung der Forderung

außer Zweifel iſt .
n

:

Bezüglich der Deſertions - und Refraktionsſtrafen ſowie der Strafen wegen unerlaubter Auswanderung

iſt im Allgemeinen in gleicher Weiſe zu verfahren , jedoch mit Rückſicht auf die vom Miniſterium des Aünern
deßhalb ertheilten beſonderen Vorſchriften .

Die Zwangsverſteigerung unbeweglicher Güter ſoll übrigens nur erwirkt o falls fih auf olejem
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Wege die Tilgung mindeſtens eines anſehnlichen Theils der betreffenden Forderung erwarten läßt . Sie ſoll

ferner , wenn ſie die Verarmung einer fleißigen und unbeſcholtenen Familie zur Folge haben würde , nach Mög⸗

lichkeit umgangen werden .
3

i
IEAS : ; §. 50 .

Für den Eintrag in ' s Pfandbuch , wo er nach §. 49 bei Abzugsſteuerforderungen und bei Erſatzan⸗

ſprüchen für Unterſuchungs - und Straferſtehungskoſten zu veranlaſſen iſt , hat die Bezirksſteuerkaſſe Sorge

zu tragen . 4

Die Anwendung der Vollſtreckungsmittel §. 30 , Ziffer 3, 4 und 5 zu erwirken , liegt ihr gleichfalls ob .

Sie hat ſich dabei nach den Vorſchriften der Prozeßordnung in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten §§. 938 ( zwei⸗

ter Abſatz ) , 974 —980 , 982 —988 , 991 , 992 , 996 — 1043 an den Richter zu wenden .

Eine Zwangsverſteigerung unbeweglicher Güter darf nur nach vorgängiger beſonderer Ermächtigung der

Steuerdirektion nachgeſucht werden .

e. Verfahren gegen auswärts wohnende Schuldner.
:

N 5i . ; : :

Wohnt ein Schuldner nicht im Orte der Erhebung , hat er aber hier einen Geſchäftsführer oder Ver⸗

walter, fo hat ſich der Erheber an dieſen , wie wenn er der Eigenthümer wäre , zu Halten .
a

Iſt im Orte auch kein Geſchäftsführer oder Verwalter , wohl aber ein Pächter oder Miether Deg aus -

wärts wohnenden Schuldners , ſo wird die Schuld an Erſteren gefordert , der ſie für den Eigenthümer aus

den nächſtfälligen Pacht - oder Miethzielern zu berichtigen Hat
s :

Finden ſich vom auswärtigen Schuldner weder Geſchäftsführer oder Verwalter , noch Pächter oder

Miether im Orte , ſo muß er — will er der Wohlthat der Steuerzahlung in Zielern , ſo weit dieſelbe ſonſt

zuläſſig iſt , theilhaftig werden — zur Erfüllung ſeiner ſteuerlichen Verpflichtungen einen Bevollmächtigten,

Steuerzahler , aufſtellen , gegen den eintretenden Falls die Beitreibung wie gegen Schuldner im Orte geſchieht .

Iſt auch kein Steuerzahler aufgeſtellt , ſo wird die Schuld des auswärts , aber im Lande wohnenden

Schuldners durch den Erheber feines Wohnorts auf Weiſung der ihm vorgeſetztenBezirksſteuerkaſſe nach den

§§. 27 —47 betrieben , und es hat Der Zahlungspflichtige dieſem Erheber neben dem Schuldbetrage eine Heb -

gebühr von zwei Kreuzern für jeden Gulden des Schuldbetrags zu entrichten .

Der außerhalb Landes wohnende Schuldner hat im Falle der Ermanglung eines für ihn zahlenden Ge⸗

ſchäftsführers , Beſtänders oder Steuerzahlers auch die ſonſt in Friſten fällige -Steuerſchuld binnen längſtens

vier Wochen nach der Anforderung auf einmal zu berichtigen . Er darf , bevor er fih darüber ausgewieſen

hat , die Erzeugniſſe ſeiner Grundſtücke nicht aus der Ortsgemarkung abführen und es können überdies gegen

ihn die Vollſtreckungsmittel §. 30 , Ziffer 3 , 4 und 5 in Anwendung kommen .

2 . Bei Schuldnern , die ihre Klaſſenſtener an eine Hof⸗, Staats⸗ , Staatsanſtalten⸗ , Kirchen⸗

regie - oder erzbiſchöfliche Kaffe zu zahlen haben .

d NiO

:
Die fordernde Kaſſe bringt die Steuerſchuld nach §. 21 an dem Einkommen in Abzug, das der Steuer⸗

pflichtige bei ihr zu empfangen hat . aer i
;

Reicht letzteres hiezu nicht aus , ſo ſetzt ſie bei Ablieferung der auf den betreffenden Termin eingegangenen

Steuerbeträge die Bezirksſteuerkaſſe in Kenntniß und dieſe läßt ſofort den Betrag nach den § 9 . 31 —47 gleich

einer an den Ortserheber zu zahlenden Schuld beitreiben .

; '
3
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3 . Bei Schuldnern , die an die Bezirksſteuerkaſſe zu zahlen haben .
a ç 53 .

Die Bezirksſteuerkaſſe erhebt unmittelbar nur . i
1. nah §. 12 die Grund⸗ , Häuſer - und Gewerbſteuer ſammt Zuſatzſteuern , auch etwaigen Steuer⸗

rückſtand und Steuernachtrag von Verrechnungen der Mitglieder der Großherzoglichen Familie ,
von den Verrechnungen fremder Staaten und Souveräne und jenen der Standes - und Grund⸗

herren , von den kirchlichen Zentral - und Bezirksfonds, ſowie von den Pfarr - und Schuldienſten ;
2. nach §. 21 die Klaſſenſteuer von jenen Perſonen , welche als Diener oder Penſionäre des Staats

ihr ſteuerbares Einkommen aus der Bezirksſteuerkaſſe beziehen ;
3. nach §. 26 die Disciplinar - oder Dienſtpolizeiſtrafen .

Disciplinarſtrafen ſind jeweils ohne vorgängige Anwendung des Vollſtreckungsverfahrens aus dem Gehalt
des betreffenden Bedienſteten zu erheben, Klaſſenſteuerſchuldigkeiten nach §. 52 , andere Schuldbeträge aber

nach den folgenden Beſtimmungen beizubringen .

§. 54 .
|

Die Schuldner werden — falls fie in Rückſtand kommen — unmittelbar von der Bezirksſteuerkaſſe gemahnt .
Dies geſchieht ſchriftlich gleich am Schluſſe des Monats , in welchem mit der Zahlung nicht eingehalten

wurde .
Bleibt das erſte Mahnſchreiben erfolglos , ſo wird zu Ende des nächſtfolgenden Monats ein zweites und

letztes erlaſſen .
Für jedes Mahnſchreiben , jene an Verrechnungen fremder Staaten und Souveräne ausgenommen ,

bezieht die Bezirksſteuerkaſſe eine Gebühr von 12 kr. , welche der Schuldner mit der nächſten Steuerzahlung
zu berichtigen hat . z

Die Bezirksſteuerkaſſe hat über die erlaſſenen Mahnſchreiben eine Liſte zu führen .

§ . 55

Bleibt auch das zweite und letzte Mahnſchreiben an einen Schuldner erfolglos, fo hat die Bezirksſteuer⸗
kaſſe bezüglich der Steuerforderungen an die Verrechnungen von Mitgliedern der Großherzoglichen Familie
und an kirchliche Zentral - und Bezirkskaſſen der der Kaffe unmittelbar vorgeſetzten Stelle zum Zwecke alsbal⸗
diger Zahlungsanweiſung Anzeige zu machen , bezüglich der Steuerforderung an Pfarr - und Schuldienſte die
Aufnahme in die Ortspfändungsliſte (§. 29 ) und bas Berfahren nah §§. 31 —47 zu veranlaſſen , endlich
bezüglich der Steuerforderung an Verrechnungen von fremden Staaten und Souveränen , ſowie von Standes⸗
und Grundherren unter ausdrücklicher Anführung der zweimaligen fruchtloſen Mahnung das Bezirksamt
ſchriftlich zu erſuchen , auf ſo viele Gefälle des Schuldners Beſchlag zu legen , als zur Zahlung des Rück⸗
ſtandes , der inzwiſchen weiter verfallenen Steuerbeträge und der Beitreibungskoſten erforderlich ſind . Das Be -
zirksamt ſetzt in dieſem Falle ſofort und längſtens binnen acht Tagen den Steuerpflichtigen in Kenntniß , daß
—falls er ſich nicht binnen vierzehn Tagen über die Befriedigung der Bezirksſteuerkaſſe durch deren Quittung
ausweiſe — der Gefälleinzug zum Zwecke der Steuerzahlung auf ſeine Koſten werde verfügt werden . Bleibt
dieſe Aufforderung unbeachtet , ſo ſtellt das Bezirksamt einen Einzieher der Gefälle auf , der die Einnahmeaus Geldgefällen ſammt dem im Wege öffentlicher Verſteigerung erzielten Erlös aus Naturalgefällen zur Zah⸗
lung der Steuerſchuld und der Koſten verwendet und hierüber unter Ausfolgung der Reſteinnahme dem Schuldner
belegte Rechnung zuſtellt . Reichen die noch ausſtehenden und binnen der nächſten vier Wochen fällig werdenden
Gefälle zur Tilgung der Steuerſchuld ſammt Koſten nicht hin , ſo hat das Bezirksamt auf die bereits im Beſitze
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des Steuerpflichtigen befindlichen Naturalvorräthe oder auf ſonſtige Fahrniſſe deſſelben greifen und ſolche o

weit nöthig , verwerthen zu laſſen . ‚

Dritter Abſchnitt .

Ueber Beitreibung der auf dem öffentlichen Rechte beruhenden Leiſtungen
o an die Zollkaſſen .

I Von Anforderung dieſer Leiſtungen und den Einwendungen hiergegen .

1. Der Zölle .

§. 56 . >

Die Zollgefälle , d. i. die Vereinszölle und die Rübenzuckerſteuer , die Waſſerzölle , Brückengelder , Blei⸗

und Zettelgelder , Hafen - , Krahnen - , Niederlage⸗ und Waaggebühren , müſſen —ſo weit nicht ausnahmsweiſe

Zahlungsfriſten bewilligt ſind —ſogleich nach erfolgter Feſtſtellung des ſchuldigen Betrags an die einſchlägige

Zollhebeſtelle entrichtet werden .

Eine vorgängige Ausfertigung von Forderungszetteln findet nur ſtatt , wo es in den betreffenden Ge⸗

ſetzen und Verordnungen beſonders vorgeſchrieben iſt .

Einwendungen gegen die Forderungen ſind bei der Hebeſtelle oder der ihr unmittelbar vorgeſetzten Be⸗

hörde — wo der Betrag an ein Nebenzoll⸗ oder Unterſteueramt , an eine Waſſerzoll⸗ oder Brückengeldhebeſtelle

zu zahlen iſt , bei der vorgeſetzten Bezirkszollkaſſe , d. i . dem einſchlägigen Hauptzoll⸗ oder Hauptſteueramt , und

wo der Betrag an die Bezirkszollkaſſe ſelbſt zu entrichten iſt , bei der Zolldirektion — anzubringen . Sie

hemmen den Einzug nicht .

2. Der Zollſtrafgefälle ſammt dem Erſatze von Unterſuchungs⸗ und Straferſtehungskoſten in

Zollſtrafſachen .

§. 57 .

Die Beſtimmungen des §. 25 finden auch hier Anwendung , mit dem Unterſchiede , daß ſtatt der Bezirks -

ſteuerkaſſe die Bezirkszollkaſſe , mithin das betreffende Hauptzoll - oder Hauptſteueramt , und ſtatt der Steuer⸗

direktion die Zolldtrektion eintritt . Am Sitze eines Hauptzoll - oder Hauptſteueramtes oder einer untergebenen

Zollſtelle geſchieht jedoch der Einzug ausnahmsweiſe nicht durch den Ortsſteuererheber, ſondern durch die allda

befindliche Zollſtelle . 15

3. Der Diseiplinar⸗ oder Dienſtpolizeiſtrafen .

§. 58 . $

Die Erhebung von Disciplinar⸗ oder Dienſtpolizeiſtrafen , in welche Bedienſtete der Zollverwaltung ver⸗

fällt werden , geſchieht , wenn dte betreffende Strafverfügung nichts Anderes beſtimmt , jeweils ſogleich durch

bie Bezirkszollkaſſe aus dem Gehalte der Bedienſteten . i

7

Anſtände gegen den Anſatz ſind bei der Behörde anzubringen , von welcher derſelbe ausgegangen iſt .

I . Von der Beitreibung nach erfolgter Anforderung .

§. 59 . ;

Sind alsbald fällige Zölle ungeachtet der Beſtimmungen in §. 16 des Zollgeſetzes vom 3. Auguſt 1837
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-
gu betreiben , fo gefhieht dies nah den §§. 34 —45 gegenwärtiger Verordnung . Bleibt die Beitreibung hier⸗

nad erfolglos , fo ſind die Vollſtreckungsmittel §. 30 , Ziffer 2 und 3 in Anſpruch zu nehmen .
Werden ausnahmsweiſe befriſtete Zollſchuldigkeiten nicht auf die Verfallzeit berichtigt , ſo kommen die

gleichen Beſtimmungen zur Anwendung , doch mit Rückſicht auf die in den
Rrebitregulatiyen oraaa oder bei

Bewilligung des Zollkredits im Einzelnen ertheilten Vorſchriften .
Die Beitreibung der Zollſtrafgefälle ſammt Erſatz für Unterſuchungs - und S a oa in Zoll⸗

ſtrafſachen und den aus Strafprozeſſen entſpringenden Zollſchuldigkeiten erfolgt nach den §9. 31 —45 und,
wo die Erſatzanſprüche für Unterſuchungs⸗ und Straferſtehungskoſten oder die aus Strafprozeſſen ſich erge⸗
benden Zollſchuldigkeiten mindeſtens 25 fl. betragen, nach §. 49 gegenwärtiger Verordnung .

An Stelle der Bezirksſteuerkaſſe handelt bei der Beitreibung das bezügliche Hauptzoll - oder Hauptſteuer⸗
amt und anſtatt des Ortsſteuererhebers überall da , wo ein Hauptzoll - oder Hauptſteueramt oder eine unter⸗

gebene Zollſtelle ihren Sitz hat , ein Mitglied der allda befindlichen Zollſtelle .
Als Vollſtreckungsbeamter iſt innerhalb des Grenzbezirks ein Grenzaufſeher zu beſtimmen , für das

Binnenland aber von der hierum zu erſuchenden Bezirksſteuerkaſſe ein Steueraufſeher zu beauftragen .
Die Vorſchriften des §. 50, jedoch mit Ausnahme jener für die Pfändung von Früchten auf dem Halm ,

ſind auch für die Bezirkszollkaſſen maaßgebend. Die am Schluſſe des Paragraphen erwähnte Ermächtigung
ertheilt die Zolldirektion . i

Vierter Abſchnitt .

Von den gegen das Bollſtreckungsverfahren.
§. 60 .

Den Bezirks⸗Steuer⸗ und Zollkaſſen liegt es ob, das Vollſtreckungsverfahren ſorgfältig zu überwachen,
auf Abſtellung jeder Ungebühr , die ſie dabei wahrnehmen , ungeſäumt bedacht zu ſein , und Verzögerung

der Vollſtreckungen nachdrücklich entgegen zu wirken .

Beſchwerden , die von Schuldnern gegen das Verhalten der Erheber , Mahner und Vollſtreckungsbeamten
oder die dieſen Letzteren beigegebenen Urkundsperſonen erhoben werden , ſind Pjer: gu prüfen und nam Be -

fund gu erledigen.

Beſchwerden , die von Schuldnern gegen das Verfahren der Gerlchtsvolltkcher angebracht werden , ſind
nach Hörung Letzterer und nach weiterer Prüfung dem betreffenden Gericht, als der dem Gerichtsvollzieher vor -

geſetzten Dienſtpolizeibehörde , zur Erledigung zuzuweiſen , ſo wie daſſelbe auch rückſichtlich der Erinnerungen
und Beſchwerden , welche die Bezirksſteuer - oder Zollkaſſe ſelbſt gegen den Gerichtsvollzieher führen zu müſſen
glaubt , auf Erſuchen der Bezirksſteuer - oder Zollkaſſe abhelfende Verfügung zu erlaſſen hat .

Die Steuer⸗ und Zolldirektion werden darüber wachen , daß die und Zollkaſſen der aer
hiermit geſtellten Aufgabe pünktlich nachkommen .

Gegeben zu Karlsruhe in Unſerem Staatsminiſterium , den 15 . Januar 1857 .

rient .

Auf Seiner Königlichen Hoheit höchſten Befehl :

Schunggart .

Regenauer .
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Beilage

Nr.
2.

Obereinnehmerei

Naſtatt.

Steuereinnehmerei

Raſtatt.
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;

;

Pfändungsliſte

derjenigen

Steuerpflichtigen,

welche

trotz

erfolgter

Mahnung

nicht

oder

niht

vollſtändig
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und
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an;

tenn

185

Der

Steuereinnehmer.NEN:

Nr.

.....

Gegen

oben

verzeichnete

Schuldner

wird

die

Pfändung

von

Fahrniſſen

verfügt

und

zur

Vollſtreckung;

Steueraufſeher

N.

N.

unter

Buzug

der

hiezu

beauftragten

Urkundsperſon

angewieſen.

Der

Erheber

hat

für

Aufſtellung

ver

Pfändungsliſte

von

jedem

Schuldner

2

kr.

zu

fordern.

Narat

ame

in

185

Großherzogliche

Obereinnehmerei.
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22

LEESE

EEREa

a

z

———



23

Beilage Nr . 3.
`

Obereinnehmerei Raſtatt . i : Steuereinnehmerei Raſtatt .

Hauptſteueramt. a ;

Pfändungsprotokoll
Geſchehen , Naſtatt am . , ten 3

Durch Beſchluß Großh . Obereinnehmerei Raſtatt vom ten . 185 uNe o ` wurde gegen

nachbenannte Einwohner von hier wegen verfallener Steuer - und anderer Abgabenbeträge Pfändung von Fahrniſſen verfügt ,

die nach vorſchriftsmäßiger Eröffnung des Pfändungsbefehles , wie folgt , vollzogen wurde :

ë Namen der Schuldner ,
2 = % y i $
S a Bezeichnung der gepfändeten Gegenſtände Bemerkungen .
2 2 R
Z EE und Angabe ihres Schätzungswerths .
ri Se

l Q R

1 1 Heiz , Karl , Bäcker .

1 Pferd —Fuchsſtute — 58 fl. Das Pferd wurde nach Anordnung des Bürgermeiſters dem Bären⸗

wirth Volz dahier in Pflege gegeben.
2. 2. Braun , Lorenz , Landwirth .

20 Ellen hänfenes Tuch 6 fl.

3 . 3: Fromm , Anton , Rentier . ; ;
:

; Baares Geld 21 fl. 46 kr. Dieſer Betrag wurde dem Erheber zur Tilgung der Steuerſchuld

und der Koſten ſogleich abgeliefert . |

4. 4. Müfig , David , Wagner .

4 nufbaumener Kommod . 6 fl. — fr.
1 Schwarzwälder Uhr . . „, 30 „,
1 zweiöhmiges in Eiſen ge⸗

bufdenies Faßßß·
1 Malter Haber à½% — „

9 5 . Weih, Auguſt , Taglöhner . `

1 tannener Tiſch 2 fl. Hieran macht Schreiner Mäule von hier Eigenthumsanſpruch , der
aber vom Schuldner nicht anerkannt wird , daher mit der
Pfändung fortgefahren und Erſterem bedeutet wurde , daß er
ſeine Anſprüche bei Gericht geltend machen möge.

6. 6. Held , Franz , Landwirth . Zugreifbare Fahrniſſe wurden nicht vorgefunden .

Die unter . Z. 2, 4 und5 verzeichneten Gegenſtände wurden
nach Weiſung des Bürgermeiſters in dem Pfandlokal des
hieſigen Rathhauſes aufbewahrt.

Ratar om teen 183k

Steueraufſeher . Urkundsperſon.
N. N. N. N.

Die richtig erfolgte Ablieferung und Verwahrung der oben verzeichneten Gegenſtände wird nach Vergleichung derſelben

| mit dem Pfändungsprotokoll und weiter beurkundet , daß , wie mir bekannt iſt , der unter . 8 . 6 erwähnte Franz Held ,

Landwirth , pfändbares Fahrnißvermögen im hieſigen Orte nicht beſitzt .

Raae Den en o a o 189

Der Bürgermeiſter .
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.

Obereinnehmerei Raſtatt .

Hauptſteueramt . 3

Anſtandsliſte

Beilage Ne , 4

Steuereinnehmerei Raſtatt .

derjenigen Steuer - und ſonſtigen Gefällreſtanten , bei welchen ſich in Folge des eingeleiteten Vollſtreckungsverfahrens keine oder

nicht hinreichend pfändbare Fahrniſſe vorgefunden haben , gegen die alſo im nämlichen Steuerjahr ein weiteres Beitreibungs⸗

verfahren nicht eingeleitet wird , e3 fet denn , daß ſie inzwiſchen in den Beſitz von Zahlungsmitteln oder zugreifbarer

Fahrniß gelangen .

i Namen Betrag Zahlung >
z p

: baar
:

5 Der Gefällgattung. des Bemerkungen .
oder durch

# Schuldner . Ausſtands. Abgang:
Q `

fl.] kr He E te

i - Held , Franz , Landwirth . Vergl . Pfändungsbefehl derForſtgerichts⸗ 5 15

gefälle . Großh . Obereinnehmerei
Raſtatt vom e ae

E o o Wisa o o a AD

Pfändungsprotokoll vom
e 185 .
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Nro . 3,287 .

Vorſtehende im Regierungsblatt Nro . IV . veröffentlichte höchſte Verordnung wird andurch mit dem An -

fügen verkündet , daß dieſelbe ſogleich in Wirkſamkeit tritt .

Dabei wird in Gemäßheit des Erlaſſes großherzoglichen vom 7. d. M. Nro . 773

den Steuerbehörden weiter zur Nachachtung eröffnet :

1. Zu 9. 30 der höchſten Verordnung . Der Vollzug der Vollſtreckungsverfügungen gegen Militär⸗

perſonen im Dienſte richtet ſich nach §. 18 des Geſetzes vom 6. April 1854 über die Militär⸗

gerichtsbarkeit ( Regierungsblatt von 1854 , Seite 175 ) .

2. Zu 6. 47 . Wie ſich von ſelbſt verſteht , bleiben neben der allgemeinen Beſtimmung dieſes Para⸗

graphen die Ausnahmsbeſtimmungen des Art . 3 des Geſetzes vom 28 . Dezember 1831 ( Regie⸗

rungsblatt 1831 , Seite 56 ) , wornach Dienſtgehalte und Penſionen der Unteroffiziere und Sol⸗

Daten feinem Zugriff unterworfen ſind , und des §. 22 des Gendarmeriegeſetzes vom 31 . Dezember

1831 ( Regierungsblatt 1831 , Seite 46 ) , wornach bei der Gendarmerie wie beim Militär wegen

Schuldforderungen keine Abzüge an der Löhnung ſtattfinden , forthin beſtehen .

3. 3u §. 47 ferner . Wenn im einzelnen Fall von einem Schuldner oder der betreffenden Staats⸗ ,

Staatsanſtalten - oder Kirchenkaſſe behauptet wird , daß das Guthaben des Schuldners nach

§. 989 der Prozeßordnung oder nach ſonſtigen Beſtimmungen einem Abzug nicht unterworfen

werden dürfe , ſo iſt Vorlage an dieſſeitige Stelle zu machen .

Karlsruhe , den 10 . Februar 1857 .

Senuerdireoen 8

Mater

vdt . Preftinari .







Im artis der Chr. Fr . Müller ' ſchen Hofbuchhandlung in Katlötuhe ſind neuefteng erſchienen

Dienſtordnung
für die

Gerichtsboten und Volſrrecungsbeanten
im

Großherzogthum Baden .

Amtliche Ausgabe . — Preis : 24 kr.

Syſtematiſch geordnete Sammlung
aller durch das

Großh . Cad . Steuerverordnungsblatt
vom 1. Januar 1827 bis zum

31 . Dezember 1850

verkündeten , am Schluſſe dieſes Zeitraums noch gültig
und keiner andern Veroronungsjantniturg

einverleibten

Geſetze und Verordnungen ,
welche die eigentlichen und uneigentlichen Einnahmen und

Ausgaben der Steuerverwaltung , ſowie das Kaſſen⸗, Münz⸗
und Rechnungsweſen zum Gegenſtande haben .

Mit ſyſtematiſchem und alphabetiſchem Inhaltsverzeichniß .

Preis : 2 fl . 24 kr.

Amtliche Zuſammenſtellung
der jetzt noch gültigen Geſetze

über die

Liegenſchafts⸗ , Erbſchafts - und
Schenkungs⸗ - Acciſe

ſammt den zugehörigen Vollzugsvorſchriften ,

ſoweit dieſe Letzteren auch der Steuerpflichtige kennen Totte.
Preig : 24 fr .

Großherzoglich Badiſche
Car-, Sportel - und Stempelordnung

vom Jahre 1807 ;

in ihrer dermaligen Giltigkeit ,
nebſt den betreffenden Geſetzen , Verordnungen , Ent⸗

ſcheidungen und Erläuterungen .

Zweite Auflage. — Preis : 45 kr.

Alphabetiſches Namensverzeichniß
ſämmtlicher

Ci Marktflecken, Dörfer, Weiler ,Zinken,
Höfe c ,

des Großherzogthums Baden .

Als Wandtafel auf 2 Blatt gr. Medianformat . — Preis : 18 kr.

und durch alle Buchhandlungen zu erhalten :

Weinſtenerorduungoder

amtliche ufam nning
i der

die Weinacciſe und das Weinohmgeld betreffenden
jetzt noch gültigen

Geſetzesbeſtimmungen und Vollzugsvorſchriften ,
ſoweit ſie auh der Steuerpflichtige kennen ſollte .

Preis : 24 kr.

Dienſtanweiſung
zur

Weinſteuerordnung .
40. geheftet . 16 Bogen . — Preis : 1 fl . 36 kr .

Vollſtändiges m Repertorium

badiſchen Braünkweinſtenergeſtz
vom 26 . März 1852

und ſämmtlichen darauf Bezug habenden Verordnungen
nebſt Berechnungstabellen :

von im Inland gefertigtem Branntwein und Weingeiſt ; 2) über
die Uebergangsſteuer von eingeführtem Branntwein und Wein⸗

geiſt ; und 3) über die Steuerrückvergütung von ausge⸗
führtem, in ſteuerfreie Zwiſchenlager verſendetem, oder zur Bereitung
von Eſſig und Leuchtgas verwendetem Branntwein und Weingeiſt ;

und Maastabellen über die in andern Zolloereinsſtaaten eingeführten
Branntweinmaaſe und deren Verwandlung in badiſches Maas

von L. C. Hambel , Reviſor .

Preis : 27 kr.

Landrecht
für das

Großherzogſhun Baden
nebſt

Handelsgeſetzen .
Neue Amtliche Octav - Ausgabe .

Mit Verweiſungen auf alle das Landrecht betreffenden Geſetze und

Verordnungen , und mit einem vollſtändigen Abdruck der Orfeon
welche daſſelbe ändern oder ergänzen.

Preis : Broſchtrt 3
X

—In ſchönem Cirip 3i : 36 t .
S

Taſchen⸗Ausgabe der neuen

Proceßordnung
in

bürgerlichen Rechtsſtreitigkeitenfür das

Großherzogthum Baden .
Mit Anführung der bezüglichen Geſetze, Verordnungen und Belehrungen ,
ſowie der vergleichenden Stellen, und mit Hinweiſung auf die allgemeine,

wie beſondere badiſche, Literatur und auf das franzöſiſche Proceßrecht.
Preis : In ſchönem Einband 1 fl . 36 EA

1Jüber die Fabrikationsſteuer
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